
,68 Das Qf- Buch von Schweden.
Aber nach dem Tode Königs Caroli XII. Anno

,718. hoben die Reichs-Stände das Haupt wie¬
der empor, sie erklärten Schweden vor ein Wahl-
Königreich , und wolte die nnnmehro verstorbene
Königin, Ulrica Eleonora, erwehlet seyn, so Mttste
sie Vorher auf die 8ouverainite renunciiren , und
das muste sich auch ihr Gemahl, der ttzige König
kri6ericu8, gefallen lassen.

Hierauf legten diese gleichsam von den Todten
wieder aufgestandene ReichS-Räthe dem Könige
eine solche Kapitulation vor, daß er ohne Vorwis-
sen der Reichs-Stände wenig oder nichtsthun
kan.

Zu gleicher Zeit ward auch die Autorität des
Retchs-TageS wieder hergestellet,auf welchem ohn-
gefehr «000. Edelleute; loo.Getftliche; iso.Bur-
ger; und etwan 250. Bauern zusammen kommen.

Bey dieser Verfassung ist da§ Land in XXV.
0ou vernemen8 eingetheilet, und ein solcher Stadt¬
halter wird ein LAND-HöFDING, daS ist so viel
alS ein LandeS-Hauptmann genennetcher muß einen
vierfachen Evd oblegen: 1. Die Provintz zu be¬
wahren vor den König und feine Nachfolger. 2.
Zu regieren nach den Gesetzen der Schwedischen
Nation , so wie sie in dem A. 1736. neu edirten
Corpore abgefaffet, und im gantzen Reiche aus¬
genommen worden sind. z. Zu leben nach den In¬
structionen , so ihnen der König zuschicken wird.
4. Die Provintz so gleich zu qurttiren, wenn ihn
der König abrusst.

Iir.
Von der Religion der Schweden.

Die Schweden bekennen sich alle mit einander


